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748/J XXIV. GP 
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Anfrage 
der Abgeordneten Neubauer, Dr. Rosenkranz  
und weiterer Abgeordneter 
 
an die Bundesministerin für Unterricht Kunst und Kultur 
 
betreffend Vertragsverletzung durch Privatschulbetreiber 
 
Nachfolgende, in Faksimile beigefügte Unterlagen sind uns zugemittelt worden: 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur  folgende 
 

Anfrage: 
 
1. Wie gedenken Sie weiter fortzufahren, nachdem die besagte Schule aufgrund 

des „Nicht- Einhaltens“ des Punktes III a) einen Rechtsbruch begangen hat? 
 

2. Warum wurde nachdem ein einseitiger Bruch des Vertrages erfolgte, keine 
Rückzahlung der Subventionen gefordert? 

 
3. Warum wurden weitere Subventionszahlungen nach Bekanntwerden des 

Vertragsbruches nicht an die Erfüllung des Vertrages gekoppelt? 
 

4. Hat der Stadtschulrat für Wien eine Empfehlung gegen die Erteilung des 
Öffentlichkeitsrechtes gegeben (aufgrund der Ereignisse wie der 
widmungswidrigen Verwendung der Liegenschaft für Wohnungen und weiterer 
Vertragsbrüche)? 

 
5. Wenn ja, werden Sie diese Empfehlung berücksichtigen? 

 
6. Wenn ja, wann werden Sie kein Öffentlichkeitsrecht erteilen? 

 
7. Warum erfolgte bis zum heutigen Tag noch keine Rückzahlung wie in Punkt V 

a) gefordert? 
 

8. Werden in Zukunft weitere Subventionszahlungen fließen? 
 

9. Wie lange werden die Subventionen nach dem Vertragsbruch noch fließen? 
 

10. In welcher Höhe werden weitere Zahlungen trotz Vertragsbruch noch fließen? 
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